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2. Depotinhaber

…………………………………………………………………………………………. 
Name 

…………………………………………………………………………………………. 
Vorname 

…………………………………………………………………………………………. 
Geburtsdatum 

…………………………………………………………………………………………. 
Strasse, Hausnummer 

…………………………………………………………………………………………. 
Postleitzahl, Wohnort 

…………………………………………………………………………………………. 
Wohnsitzstaat 

…………………………………………………………………………………………. 
E-Mail

…………………………………………………………………………………………. 
Telefonnummer 

…………………………………………………………………………………………. 
Staatsangehörigkeit 

Gemeinschaftskonto 
Zur Eröffnung eines Gemeinschaftskontos ist es notwendig 
festzulegen, ob ein «oder-Konto» oder ein «und-Konto» 
erstellt werden soll. 

Gemeinschaftskonto/-depot mit gemeinsamer 
Verfügungsberechtigung („und-Konto“).  
Die Depotinhaber können nur gemeinsam über das 
Depot verfügen. Jede Änderung dieser Regelung muss 
ebenfalls gemeinsam erfolgen.  

Gemeinschaftskonto/-depot mit einzelner 
Verfügungsberechtigung („oder-Konto“).  
Jeder Depotinhaber darf ohne Mitwirkung oder 
Zustimmung der anderen Depotinhaber 
vollumfänglich über das Depot und den Inhalt 
verfügen.  

Politisch exponierte Person (PEP-Beziehung) 
Das Sorgfaltspflichtgesetz verpflichtet den Verwahrer zur 
Durchführung von verstärkten Sorgfaltspflichten, sollte es 
sich beim 2. Depotinhaber um eine "politisch exponierte 
Person" handeln. Darunter versteht das Gesetz natürliche 
Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder bis 
vor einem Jahr ausgeübt haben, und deren unmittelbare 
Familienmitglieder oder ihnen bekanntermassen 
nahestehende Personen. 

Mit seiner Unterschrift bestätigt der 2. Depotinhaber, 
dass er nicht als «politisch exponierte Person» im 
Sinne der oben angeführten Definition klassifiziert.  

Der 2. Depotinhaber teilt mit, dass er als «politisch 
exponierte Person» klassifiziert.  
(Beiblatt zur Feststellung als PEP zwingend) 

Datenschutz 
Der Schutz von personenbezogenen Daten geniesst beim 
Verwahrer höchste Priorität. Die Erhebung personen-
bezogener Daten erfolgt beim Verwahrer im Einklang mit den 
gesetzlichen Bestimmungen der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie den nationalen 
Gesetzen in aktueller Fassung. Die Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz und die 
Datensicherheit ist für den Verwahrer selbstverständlich. 
Nachfolgend informiert der Verwahrer gemäss Art. 12 ff. 
DSGVO über die Erhebung von personenbezogenen Daten, 
die Zwecke der Verarbeitung sowie die ihnen nach der DSGVO 
zustehenden Rechte. Nähere Informationen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten und die damit verbundenen 
Rechte enthält die Datenschutzerklärung des Verwahrers. 
Diese kann unter der Webseite www.rheingold-
edelmetall.com abgerufen werden. Alternativ kann ein 
schriftliches Exemplar der Datenschutzerklärung unter der 
Telefonnummer +423 392 3515 oder per E-Mail unter 
info@rheingoldag.com angefordert werden. 

Wirtschaftlich Berechtigter 
Der 2. Depotinhaber in seiner Funktion als Vertragspartner 
gibt folgende Erklärung zum wirtschaftlichen Berechtigten an 
den gelagerten Vermögenswerten ab. 

Der 2. Depotinhaber ist selbst direkt oder indirekt 
wirtschaftlich Berechtigter an den gelagerten 
Vermögenswerten. 

Eine andere Person als der 2. Depotinhaber ist 
wirtschaftlich Berechtigter an den gelagerten 
Vermögenswerten. 
(Beiblatt «Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten» zwingend) 

Zusätzlich müssen alle natürlichen Personen, die auf andere 
Weise die Kontrolle über die gelagerten Vermögenswerte 
ausüben (zB. Zeichnungsberechtigte und Bevollmächtigte) als 
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wirtschaftlich berechtigte Personen festgestellt werden. 
(Beiblatt «Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten» zwingend) 
 
Bedingungen 
Die «Allgemeinen Vertragsbedingungen zum Edelmetall-
depot der Rheingold Edelmetall AG», die «Edelmetalldepot-
Preisliste» sowie die «Datenschutzerklärung», jeweils in ihrer 
im Zeitpunkt des Abschlusses des Verwahrungsvertrags 
gültigen Fassung, sind integraler Bestandteil dieses 
Verwahrungsvertrags. Allfällige Änderungen werden jeweils 
auf der Internetseite www.rheingold-edelmetall.com 
publiziert. 
 
Dieser Edelmetalldepotvertrag kommt erst mit Annahme 
(Gegenzeichnung) durch den Verwahrer zustande, ohne dass 
es eines Zugangs der Annahmeerklärung beim Depotinhaber 
bedarf.  

 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Ort, Datum 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Unterschrift des 2. Depotinhaber 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Ort, Datum 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Unterschrift des Depotinhaber bei Partnervertrag  
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Ort, Datum 
 
…………………………………………………………………………… 
Unterschrift Verwahrer 
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